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Wichtige Information zum Einsatz von Herbiziden in Wasserschutz- und Heilquellengebieten 

mit Bitte um Beachtung und Rückmeldung! 

 

 

Liebe Winzerinnen und Winzer, 

 

wir hatten bereits in unseren Winzerversammlungen darüber informiert, dass das Anwendungsverbot von 

glyphosathaltigen Herbiziden in Wasserschutz- und Heilquellengebieten weiterhin Bestand hat. Um Ihnen 

insbesondere in schwer zu bewirtschaftenden Lagen eine praktikable Möglichkeit zur Beikrautregulierung an 

die Hand zu geben, haben wir wie auch schon in den Vorjahren nach Rücksprache mit der Weinbauberatung  

und der LTZ, Sammelanträge auf Ausnahmegenehmigungen nach § 22 (2) PflSchG zum Einsatz von 

alternativen Herbiziden gestellt.  

 

Wie man uns seitens des LTZ aktuell mitteilte, werden wir wegen der mittlerweile über reguläre Zulassungen 

zur Verfügung stehenden Mittel „Beloukha“ und „Focus Ultra“ im Weinbau, die Ausnahmegenehmigungen 

ausschließlich für die Mittel Select 240 EC und U 46 M-fluid erhalten. Die Weinbauberatung wird Ihnen 

rechtzeitig zur Saison 2024 eine genaue Übersicht mit den Einsatzmöglichkeiten der zugelassenen / 

genehmigten Produkte zur Verfügung stellen. 

 

Der Einsatz von "Select 240 EC" und "U 46 M Fluid" ist an folgende Bedingung geknüpft: 

Anders als in den Vorjahren sind wir gesetzlich dazu verpflichtet mit dem Sammelantrag auch eine 

digitale Liste all derjenigen Betriebe einzureichen, die den Einsatz der genannten Mittel in Wasserschutz-  

und Heilquellengebieten in Erwägung ziehen.  

 

Wir müssen daher folgende Daten von Ihnen abfragen:  

 

- Betrieb,  

- Anschrift,  

- Kultur, 

- konkret geplante Anwendungsfläche (in ha, keine Flurstücksnummern notwendig) 

- Kontaktdaten (zur Benachrichtigung) 

Datum:  08.02.2024 
Ansprechpartner: Holger Klein 
Abteilung: Geschäftsführung 
Telefon:  0761/45910-16 
E-Mail:  h.klein@badischer-weinbauverband.de 
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Damit wir den Sammelantrag zusammen mit der Liste noch rechtzeitig vor der ersten Anwendung einreichen 

können, bitten wir Sie, uns Ihre Daten möglichst zeitnah über folgendes Formular zu übermitteln: 

 

https://forms.office.com/e/MQMcCt4fnJ 

 

Bitte beachten: 

 

Melden Sie sich möglichst zeitnah jedoch spätestens bis zum 10. März 2024 zurück und geben Sie diese 

Informationen gerne an Kolleginnen und Kollegen weiter. 

 

- Jeder Betrieb, der die Mittel anwenden möchte, muss die Daten übermitteln. Sollte nach einer  

  Meldung doch kein Einsatz erfolgen, hat das keine Konsequenzen für Sie. 

- Sammelmeldungen von Erfassungsbetrieben, Dienstleistern, etc. sind nicht zulässig. 

- Die Kosten für die Bearbeitung und Antragsstellung übernimmt der Badische Weinbauverband.  

- Die Anwendung bleibt bis zur Veröffentlichung der Bescheide untersagt. 

- Die in den Bescheiden genannten Vorgaben müssen eigehalten werden. 

- Sobald uns die Genehmigungen vorliegen, informieren wir alle, die sich in die Liste eingetragen  

  haben. 

 

Wir hätten Sie gerne bereits in unseren Winzerversammlungen auf dieses Vorgehen hingewiesen, haben 

allerdings erst kurzfristig Kenntnis davon erhalten. Da es sich bei der Übermittlung Ihrer Daten um einen 

relativ überschaubaren zeitlichen Aufwand handelt, möchte ich jeden Betrieb, der von den 

Ausnahmegenehmigungen Gebrauch machen möchte, dazu auffordern, sich in die elektronische Betriebsliste 

einzutragen, um mögliche Konsequenzen zu vermeiden. 

 

Für Fragen stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung. 

 

Freundliche Grüße 

 

 

Holger Klein 

Geschäftsführer 
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